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Phoenix Kapitaldienst GmbH: Gibt´s bald Asche? 
 
Zunächst hatte die Gläubigerversammlung im April 2007 mit großer Mehrheit die Annahme des 
Insolvenzplans beschlossen und so den Zug auf das Gleis gebracht, um knapp 30 % des einge-
zahlten Geldes zügig zu erhalten. Als Prellbock erwies sich jedoch der sofortige Widerstand eines 
Gläubigers, dem sich weitere anschlossen. - Von der Entschädigungseinrichtung der Wertpapier-
handelsunternehmen (EdW) scheint ein grünes Signal zu kommen. 
 
Der Streit, welche Gelder von welchen Konten welchem Gläubiger zuzurechnen ist, ist der Aus-
gangspunkt für Verzögerungen. Uneinig sind sich die Akteure des Geschehens: Gehören die Fi-
nanzmittel auf den Treuhandkonten der Phoenix Kapitaldienst GmbH (Phoenix) nun allen Gläubi-
gern oder nur einigen wenigen Forderungsinhabern?  
 
Eine Sprecherin des Insolvenzverwalters Frank Schmitt wird im Handelsblatt zitiert, dass die Kon-
ten chaotisch geführt worden seien. Man kann deshalb gar nicht erst von regulären Treuhandkon-
ten reden. Dieses „Duell“ zwischen einem Anlegeranwalt und Großgläubigern sowie auf der ande-
ren Seite dem Insolvenzverwalter ist in der ersten Runde von dem  Insolvenzgericht zu Gunsten 
des Insolvenzplanes entschieden. Das Verfahren läuft aber weiter, weil Rechtsmittel eingelegt 
worden sind, teilt die Insolvenzverwaltung mit.  
 
Bei den beiden Gläubigern handelt es sich um Citco Global Custody N.V. und dem Phoenix 
Rechtsverfolgungspool, der sich aus Beitragszahlern der Entschädigungseinrichtung der Wertpa-
pierhandelsunternehmen (EdW) zusammensetzt.  
 
Eine erfreuliche Meldung wusste das Handelsblatt Mitte Juni 2007 zu verbreiten. Danach können 
sich die Anleger auf einen warmen Geldregen im Herbst 2007 freuen. Der EdW soll das Geld zur 
Verfügung stehen, um bald mit ersten Teilzahlungen beginnen zu können. Die Entschädigungsleis-
tungen der EdW werden sich danach allerdings noch etwa drei Jahre hinziehen. Soweit zu lesen 
ist, soll die Finanzierung der auszuzahlenden Anlegergelder notfalls auch durch einen Kredit des 
Bundes erfolgen. 
  
Quelle: Handelsblatt 13. Juni 2007, Gläubigerinformation des Insolvenzverwalters Schmitt 
 

18. Juni 2007 (HG) 

K
A

P
IT

A
L
-R

E
C

H
T

IN
F

O
.d

e 
I

n
f

o
d

i
e

n
s

t
 

z
u

m
 

B
a

n
k

-
 

u
n

d
 

K
a

p
i

t
a

l
m

a
r

k
t

r
e

c
h

t
 

  Auf dem Seidenberg 5   D – 53721 Siegburg   www.rechtinfo.de  +  www.kapital-rechtinfo.de   Fon 02241 – 1733-0   Fax 02241 – 1733-44    eMail info@rechtinfo.de 
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der 
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Nutzer 
anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwen-
dung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben oder 
Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch 
mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. 
 
 


